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21. Stück                                              Ausgegeben am 13.11.2017                              Studienjahr 2017/2018 

 
 
27. Änderung des Organisationsplanes der Montanuniversität Leoben 
 
Der Universitätsrat der Montanuniversität Leoben hat in seiner Sitzung vom 06.11.2017 auf Vorschlag 
des Rektorats und mit Zustimmung des Senats gemäß § 25 Abs. 1 Z 3 UG folgende Änderung zum 
Organisationsplan der Montanuniversität Leoben, verlautbart im Mitteilungsblatt am 13.07.2004,  
69. Stück, letzte Änderung kundgemacht im Mitteilungsblatt am 21.12.2015, 23. Stück, genehmigt:  

1. § 7 Abs. 2 lautet: 
„(2) Die im Bereich Personal/Amt der Universität und im Bereich Sprachen, Bildung und Kultur 
verwendeten  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Dienste können von der Leiterin oder dem 
Leiter der Koordinationsstelle für Aufgaben der Gleichstellung, Frauenförderung und 
Geschlechterforschung zur administrativen Unterstützung der Koordinationsstelle in Anspruch 
genommen werden.“ 

2. Dem § 9 Abs. 2 wird folgende Zif. x) angefügt: 
„x) § 7 Abs. 2 des Organisationsplanes in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 13.11.2017, 21. Stück, 
tritt am 14.11.2017 in Kraft.“ 

 
 

Die Vorsitzende des Universitätsrates: 
Waltraud Klasnic 
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